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Teil des Landes wurde dem Wittelsbacher untreu. Später eroberte Ludwig zwar
alle Städte wieder, zog sich aber nach Tirol zurück, das ihm ebenfalls gehörte, und
überließ die Mark seinem Bruder Ludwig dem Römer. Unter diesem wurde die
Markgrafschaft zu einem Kurfürstentum erhoben. (1356.)

Kaiser Karl IV. schloß aber mit Ludwig dem Römer einen Vertrag ab, dem¬
gemäß Brandenburg nach dem Tode Ludwigs und dessen Nachkommen an das
Luxemburgische Haus, den: der Kaiser angehörte, fallen sollte. Nach Ludwigs des
Römers Tode folgte dessen Bruder, Otto der Faule. Dieser hatte keine Lust
zum Regieren und trat deshalb die Mark Brandenburg gegen ein Jahrgehalt an
den Kaiser ab.

1373 5. Brandenburg unter den Luxemburgern. 1373—1415. Karl IV. durchzog
das Land mit einer Reiterschar und ließ die Wegelagerer an den Bäumen der Land¬
straße aufhängen. Überall schaffte er Ordnung. Nach seinem Tode erhielt sein
zweiter Sohn, Sigismund, die Mark. Als dieser aber später durch Heirat auch
König von Ungarn wurde, hatte er weder Zeit noch Lust, sich um das kleine Branden¬
burg zu bekümmern. Da er oft in Geldnot war, so verpfändete er die Mark an
seinen Vetter, der nur darauf bedacht war, sich in dem fremden Lande zu be¬
reichern. Bald wurde die Mark Brandenburg der Tummelplatz beutegieriger
Ritter. Mit ihren Kriegsleuten zogen sie von einer Stadt zur anderen und
plünderten überall, wo ihnen nicht freiwillig große Summen gezahlt wurden. Der
Bauer war weder seines Lebens noch seines Eigentums sicher. Nicht selten steckten
ihm die Raubritter, wenn sie ihm alles genommen hatten, noch Haus und Hof in
Brand. Manche Ritter scheuten sich auch nicht, im Walde oder an der Landstraße
dem Kaufmanne aufzulauern und ihn: seine Waren zu rauben.

2. Oie i)okenzollern in cler Mark.

Endlich kam dem zerrütteten Lande ein Helfer; das war der Burggraf Fried¬
rich VI. von Nürnberg aus dem Hause der Hohenzollern. Er stammte aus einem
alten Grafengeschlecht, das seine Burg auf dem Hohenzollern, einem Berg¬
kegel in der Rauhen Alb, hatte. Ende des 12. Jahrhunderts erhielten die Hohen¬
zollern vom Kaiser das Burggrafenamt zu Nürnberg. Kaiser Sigismund erhob
während des Konzils zu Konstanz den Burggrafen Friedrich VI. aus Dankbarkeit

1415 für geleistete Dienste zum Kurfürsten von Brandenburg (1415). Er und
sein Nachfolger Friedrich II. hatten schwere Kümpfe mit dem widerspenstigen Adel
zu bestehen. Der dritte Kurfürst in der Reihe der Hohenzollern, Albrecht Achilles,
erließ das Hohenzollernsche Hausgesetz. Darin war bestimmt, daß die Mark
Brandenburg immer ungeteilt dem ältesten Sohne oder sonstigen Erben zufallen
sollte. Durch dieses Gesetz wurde die Zerstückelung des Landes verhütet und zu¬
gleich das Wachstum desselben begünstigt.

Dies war der erste und wichtigste Schritt zur künftigen Größe des Hohenzollern-
hauses. Ein Markstein auf den: Wege zu seiner machtvollen Entfaltung war ferner
die Vereinigung des Herzogtums Preußen mit dem Kurfürstentum
Brandenburg, die im Jahre 1618 erfolgte.

Aber den Grund zur weltgeschichtlichen Bedeutung seines Hauses legte


